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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1962

Norm

KFG 1955 §85 A

Rechtssatz

Zur Frage der Bedeutung der Verpflichtung des Kraftfahrzeuglenkers, sich vor Antritt der Fahrt zu überzeugen, daß sich

Fahrzeug und Landung in betriebssicherem und verkehrssicherem Zustande be8nden und auch sonst den

Vorschriften entsprechen (hier: Prüfung durch den Traktorlenker, ob Anhängevorrichtung ordnungsgemäß repariert

wurde und funktioniert).
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Schlagworte

SW: Auto
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